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Landgericht Oldenburg       Oldenburg, 29.10.2019 
       Das Präsidium 
      Geschäftsnummer: 
            320 LG 2019 

 

15. Beschluss zur Änderung des Geschäftsverteilungsplans für das Jahr 2019 

 

I. Vorbemerkung 

Zum 01.11.2019 wechseln Richter am Amtsgericht Dr. Bessel an das Amtsgericht 

Wilhelmshaven, Richterin Witthus an das Amtsgericht Westerstede und Richterin 

Keuter an das Amtsgericht Cloppenburg. Richter Storck wird dem Landgericht 

zugewiesen. 

Richter am Landgericht Windau nimmt ab dem 04.11.2019 für einen Monat Elternzeit.  

Vorsitzende Richterin am Landgericht von Stietencron, Vorsitzender Richter am 

Landgericht Wiebe, Richterin Frank und Richterin Gerdes-Renken sind weiter 

arbeitsunfähig. 

II.  Personelle Veränderungen zum 01.11.2019 

Richterin am Landgericht Dr. von Kirchbach und Richter am Amtsgericht Dr. Bessel 

verlassen die 5. Strafkammer; der Arbeitskraftanteil von Frau Dr. von Kirchbach in der 

18. Zivilkammer wird auf 0,25 erhöht.  

Richterin Beer verlässt die 1. Zivilkammer und wird der 5. Strafkammer zugewiesen 

(0,5 Arbeitskraftanteile). 

Richterin Witthus verlässt die 5. Zivilkammer, der Richter Storck zugewiesen wird (0,75 

Arbeitskraftanteile).  

Richterin Keuter verlässt die 4. Zivilkammer.  

Richterin am Landgericht Suhren hat ihren Arbeitskraftanteil auf insgesamt 0,7 erhöht. 

Mit 0,2 Arbeitskraftanteilen ist sie für ihre Tätigkeit als Vorsitzende des örtlichen 

Richterrates freigestellt und bleibt im Übrigen der 6. Strafkammer zugewiesen. 

Der Vorsitzende der 5. Zivilkammer wird in der ersten Monatshälfte durch Richterin am 

Landgericht Watermann und in der zweiten Monatshälfte von Richter am Landgericht 

Dr. Herrmann vertreten. 

III. Änderung der Kammerzuständigkeiten  

Die 1. Zivilkammer nimmt ab dem 01.11.2019 mit 1,5 Arbeitskraftanteilen am 

Stammturnus „O“ sowie an den Sonderturnussen „Bau“, „S“ und „T“ teil. 
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Die 4. Zivilkammer nimmt ab dem 01.11.2019 mit 3,0 Arbeitskraftanteilen und ab dem 

04.11.2019 mit 2,0 Arbeitskraftanteilen am Stammturnus „O“ sowie an den 

Sonderturnussen „InsO“, „S“ und „T“ teil. 

Die 18. Zivilkammer nimmt ab dem 01.11.2019 mit 1,125 Arbeitskraftanteilen am 

Stammturnus „O“ sowie an dem Sonderturnus „S“ teil. 

 

 

Dr. Rieckhoff    Schmidt-Lauber   König 

 

Bührmann    Müller     Blohm  

 

Deuster    Riethmüller    Dr. Hilker  


